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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Festlegung des Standortes auf der Venloer Straße für die Versetzung einer Litfaßsäule der 
Firma Kölner Aussenwerbung GmbH (KAW) 

Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld legt den Standort für eine Litfaßsäule der Firma KAW auf der 
 
Venloer Straße ggü. Haus Nr. 160 
 
entsprechend dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan fest. 
 
 
Alternative: 
 
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld lehnt den Standort ab. 
 
 

Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)  



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Durch den Moscheeneubau der DITIB an der Venloer Straße, der eine Umgestaltung des öffentlichen 
Straßenraums und eine Anpassung der Verkehrsführung zur Folge hat, ist der bisherige Standort der 
Litfaßsäule dort vor der Einmündung Innere Kanalstraße ungünstig und soll daher auf Wunsch der 
DITIB aufgegeben werden. Die Regelungen des gültigen Werbenutzungsvertrages sehen in diesen 
Fällen vor, dass sich die Vertragspartner um adäquate Ersatzstandorte bemühen. 
 
Der mit dieser Vorlage gemäß § 2 Ziffer 6.10 Zuständigkeitsordnung von der Bezirksvertretung fest-
zulegende Standort für die Aufstellung der Litfaßsäule wurde geprüft. Danach bestehen gegen die 
Erteilung der straßenrechtlichen Erlaubnis keine Bedenken. Die Litfaßsäule ist in der als Anlage 2 
beigefügten Fotomontage dargestellt. 
 
 
Auswirkung der alternativen Beschlussfassung: 
 
Die Litfaßsäule verbleibt an ihrem jetzigen Standort bis ein anderer genehmigungsfähiger Standort 
gefunden werden kann. 
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